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2. Auflage Oktober 2025 
 
Mehr über die Initiative Aufbruch zum Frieden und welche Veranstaltungen sie durchführt unter: 
aufbruch-zum-frieden.de 
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…in der EU die Meinungsfreiheit gesichert ist? 

Ursula von der Leyen hält eine Rede in Helsinki. Plötzlich wird sie von einem Zwischenrufer gestört und 

sie erwidert, er solle froh sein, in einem freien Land zu leben, in Russland wäre er jetzt verha!et 

worden. Wenige Sekunden später wird der Zwischenrufer, Armando Mema, abgeführt, verha!et und 

später verurteilt. Er habe einem Beamten Schaden zugefügt. Zahlreiche Videos in den Sozialen Medien 

zeigen die Szene – außer einem Zwischenruf scheint man Mema nichts vorwerfen zu können.1 Mema 

kandidierte 2024 für das Europa Parlament und darf nun an Demonstra"onen nur nach polizeilicher 

Genehmigung teilnehmen. Ein kurioser Einzelfall? Nicht wirklich. Das zeigt der Fall Jaques Baud.  

Der ehemalige Schweizer Nachrichtenoffizier, der für das Schweizer Außenministerium tä"g war, dann 

für die UNO und schließlich von der Nato zur Beobachtung in die Ukraine geschickt wurde, publizierte 

Bücher, die der Nato nicht gefallen. Seine These, die Ukraine habe den Überfall Pu"ns provoziert, sei 

Pu"n-Propaganda, daher müsse er sank"oniert werden. Am 15. Dezember 2025 wurde er auf die 

Sank"onsliste der EU gesetzt.2 Er darf nicht mehr reisen. Seine Konten und Vermögenswerte sind 

eingefroren und gesperrt, niemand darf mit ihm Geschä!e machen. Um Brötchen zu kaufen, muss er 

einen Antrag stellen.3 

Gut möglich, dass die Analysen von Baud nicht belastbar sind. Gut möglich, dass seine Thesen falsch 

sind. Darum geht es hier nicht.  

Es geht um Meinungsfreiheit als demokra"sche Grundvoraussetzung.  Denn dieses Grundrecht schützt 

grundsätzlich auch „falsche“ Meinungen. Denn ob Meinungen, Analysen und Thesen 

wirklichkeitsgerecht sind oder nicht, kann erst beurteilt werden, nachdem sie publiziert wurden. Das 

Postulat von Rosa Luxemburg: „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden“, hat immer noch 

Gül"gkeit. 

Skandalös ist an diesem Vorgang, dass elementare Grundlagen der Demokra"e und des Rechtsstaates 

hier verletzt werden. Die Sank"onsliste der EU geht auf Beschlüsse des Ministerrates zurück, welcher 

die Vorschläge der Außenbeau!ragten Kaja Kallas umsetzt. Es gibt dafür keine gesetzliche Grundlage, 

es gab auch keine Anklage, keinen Prozess, kein Recht auf Anhörung usw. Zentrale Grundrechte der EU-

Charta werden nicht beachtet:  

Art. 11 (Meinungsfreiheit), 

Art. 41 (Recht auf Anhörung), 

Art. 47 (Rechtsbehelf), 

Art. 48 (Unschuldsvermutung), 



Die Sank"onen gegen Jaques Baud erinnern daran, wie in totalitären Systemen kri"sche S"mmen 

mundtot gemacht werden.  

Vor dem Hintergrund, dass in allen europäischen Ländern rechtskonserva"ve Parteien Zulauf haben, 

sollten wir alles daransetzen, rechtsstaatliche Prinzipien konsequent zu befolgen und zukun!sfest 

abzusichern. Andernfalls könnten sich eines Tages derar"ge Grundrechtseingriffe auch gegen 

diejenigen richten, die sich aktuell für die „Mi%e der Gesellscha!“ halten. Darüber hinaus: Wie wollen 

wir gegen Länder wie Ungarn oder Polen Rechtsstaatsprinzipien durchsetzen, wenn die EU-Kommission 

sie selbst missachtet?  

Das Vorgehen gegen Jaques Baud ist kein Einzelfall.  

Betroffen ist auch der Berliner Journalist Hüseyin Doğru, Chefredakteur der Agentur RED. Ihm wird, 

laut Text der EU-Sank"onslisten, vorgeworfen: 

„Während einer gewaltsamen Besetzung einer Universität in Deutschland durch an!-israelische 

Randalierer fanden Absprachen zwischen RED und den Besetzern sta", um Bilder des Vandalismus, auf 

denen auch Hamas-Symbole zu sehen waren, über die Online-Kanäle von RED zu verbreiten und den 

Besetzern so eine exklusive Medienpla#orm zu bieten und den gewaltorien!erten Charakter des Protests 

zu erleichtern.“ 

Wie? Durch Bilder des Vandalismus hä%e Dogru gewaltorien"erten Protest erleichtert? 

Durch seine Arbeit habe Dogru religiöse Zwietracht gesät und die russischen Ak"vitäten, die EU zu 

destabilisieren unterstützt.4 Seine Agentur sei mit Akteuren russischer Staatspropaganda verbunden.  

Möglich, dass das s"mmt. Das können wir nicht beurteilen. Aber: Die EU legt dafür keinerlei Belege vor.  

Auch hier gab es keine Anklage. Kein Recht auf Anhörung. Keinen Prozess. Kein richterliches Urteil. Die 

Sank"on gegen Dogru tri' seine ganze Familie. Inzwischen hat seine Bank ihm auch das 

Existenzminimum gestrichen.5 Seine Frau ist hochschwanger, die Krankenkasse hat ihm gekündigt.6 

Bei jedem Strafze%el wegen Falschparkens gibt es eine gesetzliche Grundlage, ein Recht auf Anhörung 

und ein ordentliches Verfahren.  

Wie also kann es sein, dass ein existenzvernichtender Eingriff in Grundrechte am Rechtsstaat vorbei 

möglich ist?  

Die ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof Ninon Colneric und die Professorin für 

interna"onales Recht Alina Miron haben zu diesen Fällen ein Rechtsgutachten erstellt.  In einem Bericht 

über dieses Gutachten heißt es, die Sank"onen, die Sank"onen seien ein "efgreifender 

Grundrechtseingriff.   



„Die Maßnahmen wirkten wie ein „zivilrechtlicher Tod“ („mort civile“): Vermögenswerte würden 

eingefroren, der Zugang zu Bankdienstleistungen fak!sch unterbunden und die wirtscha$liche 

Handlungsfähigkeit der Betroffenen nahezu vollständig aufgehoben. Dies betreffe nicht nur die 

sank!onierten Personen selbst, sondern wirke sich unmi"elbar auf deren berufliche und private Existenz 

aus.“ 

Besonders problema"sch sei, so das Gutachten, dass Sank"onen ohne vorherige gerichtliche Kontrolle 

verhängt würden. Die Verweigerung des Rechts auf Anhörung vor der Aufnahme in eine Sank"onsliste 

sei unverhältnismäßig und verstoße gegen europäische Grundrechte. Der Schaden für die Meinungs- 

und Pressefreiheit stehe in keinem angemessenen Verhältnis zum erklärten Ziel der Bekämpfung von 

Desinforma"on.“7 

Auf der Sank"onsliste der EU befinden sich inzwischen 5743 Einzelpersonen. Darunter 

Kriegsverbrecher, IS-Terroristen – nun aber auch Autoren. 8 

Art. 20 unseres Grundgesetzes definiert Deutschland als Rechtsstaat. Dieser Ar"kel ist mit 

Ewigkeitsschutz aus Art. 79 versehen. Niemals, jemals – auch nicht durch 2/3-Mehrheit im Bundestag 

– darf Art. 20 angetastet werden. Ein Rechtsstaat gründet aber darauf, dass alles staatliche Handeln auf 

gesetzlichen Grundlagen beruht. Diese fehlen aber bei dem Sank"onsregime. Konkret: Selbst 

Terroristen und Kriegsverbrecher haben ein Recht auf Anklage, öffentlichen Prozess und Verteidigung.  

Als die Bundesregierung in der Bundespressekonferenz um eine Stellungnahme zum Fall Jaques Baud 

gebeten wurde, kam die Antwort als Drohung: „Alle, die auf diesem Feld unterwegs sind, müssen damit 

rechnen, dass es auch ihnen passieren kann.“9 
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